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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Ziel der Änderung ist die Bebauung des Flurstücks Nr. 593 sowie die bauliche Optimierung der 

Flurstücke Nr. 52/1 und 52/2 (alle auf Gemarkung Bleibach). Dies resultiert aus der anhalten-

den Nachfrage nach Wohnraum. Auch sollen in diesem Zuge begrünte Flachdächer zulässig 

werden (s. Abb. 1).    

 

Hinsichtlich der Erfordernisse, der Ziele und dem Zwecke der Planung sowie der Abgrenzung 

des Geltungsbereiches wird auf die Begründung zur Bebauungsplanänderung verwiesen.  

Das vorliegende Gutachten dient dazu, die Auswirkungen der Planung auf die Tier- und Pflan-

zengruppen hinsichtlich der Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zu beurteilen.  

  
Abb. 1: Übersichtsplan mit Luftbild und Untersuchungsgebiet (gelb umrandet) (Quelle: LUBW, 2024). 

 

 
1.2 Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt im Norden des Gutacher Ortsteils Bleibach und umfasst die Flurstücke 

Nrn. 593, 52/1, 52/2 und Teile von 475. Im Norden wird es von der Straße „Alte Ziegelei“ so-

wie einer Baustellenfläche begrenzt, im Westen von der Hörnlebergstraße sowie von Wohn-
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bebauung, im Süden grenzt weitere Wohnbebauung mit einem Privatgarten an und im Osten 

eine Wiese. Durch das Plangebiet verläuft der Aulebach, welcher zum Zeitpunkt der Begehung 

am 23.09.2024 nur geringfügig Wasser führte (s. Abb. 2). Am südlichen Grabenrand befinden 

sich Gehölze mit Weidengebüsch und Vogelbeeren (s. Abb. 4). Der Norden des Geltungsbe-

reichs besteht aus einer artenarmen Fettwiese mittlerer Standorte mit unter anderem Klee 

(Trifolium spec.), Spitzwegerich (Plantago lanceolata) und Löwenzahn (Taraxacum officinale) 

sowie einem Parkplatz (s. Abb. 3 und 6). Auf dieser Fläche ist nach dem rechtskräftigen Be-

bauungsplan eine Fläche mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Diese Fläche 

muss wertgleich ausgeglichen werden. Auf den zwei südlichen Flurstücken bestehen zwei 

Wohnhäuser mit nicht einsehbaren Privatgärten (Abb. 5 und 6). 

 
Abb. 2 und 3: Aulebach sowie Fettwiese mit Parkplatz in Richtung Norden 

 Abb. 4 und 5: Gehölze und Privathäuser 
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Abb. 6: Gehölze und Privathäuser in Richtung Süden 

 

1.3 Schutzgebiete 

 

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark „Südschwarzwald“ (Nr. 6). Das nächstgelegen 

FFH-Gebiet „Rohrhardsberg, Obere Elz und Wilde Gutach“ (Nr. 7914341) liegt 400 m südlich 

vom Plangebiet entfernt. 80 m nördlich befindet sich das geschützte Offenlandbiotop „Feld-

gehölze an d. Eisenbahn zw. Silberwald u. Wilder Gutach“ (Nr. 178143160145) und 200 m öst-

lich das Offenlandbiotop „Feldgehölz N Bleibach“ (Nr. 178143160146). Das Landschafts-

schutzgebiet „Simonswälder Tal“ (Nr. 3.16.004) liegt ca. 500 m östlich des Plangebiets. 200 m 

nördlich befinden sich Biotopverbünde mittlerer Standorte mit Kernflächen, Kernräumen, 500 

und 1000 m Suchräumen.  

 

500 m nordöstlich verläuft ein Wildtierkorridor mit internationaler Bedeutung.  

 

Aufgrund der räumlichen Entfernung zu den Schutzgebieten und der innerörtlichen Lage der 

Eingriffe wird nicht von einer Beeinträchtigung dieser ausgegangen. 

 

2 Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Absatz 1 Satz 1 gelten folgende Vorschriften 

für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten: 

Es ist verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-
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lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schädigungsverbot), 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Schädi-

gungsverbot). 

 

Die Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote – insbesondere solche 

nach § 44 BNatSchG – entgegenstehen, setzt eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-

nahme der im Planbereich vorhandenen geschützten Arten voraus. Bestandserfassungen sind 

daher erforderlich, wenn ein möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand auf andere 

Art und Weise nicht rechtssicher bestimmt werden kann.  

Die Untersuchung des Vorliegens eines Verbotstatbestandes ist auch durch die Bestimmung 

der Eignung der beeinträchtigten Lebensräume und -strukturen für die geschützten Arten 

rechtssicher möglich (Potenzialabschätzung). In der Folge ist jedoch für alle Arten, für die eine 

Eignung vorliegt, von einer Betroffenheit auszugehen (worst-case-Betrachtung). 

3 Methoden 

Die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange in Hinblick auf die Tier- und Pflanzenwelt wurde 

aufgrund der übersichtlichen Habitatausstattung als artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung durchgeführt.  

Dabei wurde das Plangebiet im Rahmen einer gutachterlichen Inaugenscheinnahme am 

23.09.2024 durch die Verfasserin flächendeckend hinsichtlich auf die artenschutzfachlich rele-

vanten Habitatstrukturen untersucht. Die vorkommenden Habitatstrukturen veranlassen da-

zu, das potenzielle Vorkommen der Artengruppen Vögel sowie Fledermäuse und Reptilien 

anzunehmen.  

Das Vorkommen von europarechtlich bzw. streng geschützten Fischen, Krebsen, Neunaugen, 

Libellen oder Weichtieren im Plangebiet wird aufgrund von fehlenden Gewässern mit ent-

sprechender Habitateignung direkt im Untersuchungsgebiet von vornherein ausgeschlossen.  

 

4 Ergebnisse 

4.1 Vögel 

Aufgrund der Lage im Siedlungsbereich, der angrenzenden Straßen, Wohnbebauungen sowie 

der geringen Flächengröße, kommt das Gebiet als Brutstätte tendenziell für siedlungsfolgende 

sowie weitverbreitete Arten mit geringem Störungsempfinden in Frage. 
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Das Vorkommen von bodenbrütenden Vogelarten ist aufgrund der Kulissenwirkung des 

Wohngebiets mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen.  

Im Plangebiet sind keine Bäume vorhanden. In den Gebüschen am Aulebach konnten bei der 

Begehung einzelne Haussperlinge nachgewiesen werden.  
 

Die Beseitigung von Nahrungsräumen fällt nur dann unter die Verbotstatbestände, wenn es 

sich um essenzielle Nahrungshabitate handelt. Bei dem vorliegenden Plangebiet ist dies nicht 

der Fall, da es sich lediglich um eine natur- und artenschutzfachlich geringwertige Grünflächen 

im Siedlungsgebiet handelt. Durch die nahe Lage am Dorfrand mit Anbindung zur offenen Kul-

turlandschaft stehen Vögeln adäquate und deutlich bessere Nahrungshabitate in der näheren 

Umgebung zur Verfügung.  

Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind aufgrund der Vorbelastung nach derzeiti-

gem Planungsstand nicht zu erwarten.  

Es können baubedingt Störungen im Zuge der Bauarbeiten auftreten und sich temporäre und 

lokale Beunruhigungseffekte auf die Avifauna ergeben. Da es sich bei dem Plangebiet um be-

reits bestehende Häuser bzw. innerörtliches Gebiet mit entsprechenden Vorbelastungen (pe-

riodischer Betriebs- bzw. Verkehrslärm) handelt, sind keine signifikanten und nachhaltigen 

Störwirkungen, die sich negativ auf den Erhaltungszustand von häufigen und weit verbreiteten 

Vogelarten im Planbereich auswirken, vorhanden.  

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen 

Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kap. 5.1). 

Des Weiteren wird eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise von Fassaden-

nestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatzangebots emp-

fohlen. Informationen dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-am-

haus.de/ abgerufen werden.  

 
4.2 Fledermäuse 

Im Plangebiet ist laut dem Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK) 

ein Vorkommen von 12 Fledermausarten möglich.   

 

Einige Fledermausarten nutzen Gebäude als Quartiere. Hierzu zählen beispielsweise die Zwer-

fledermaus oder der Große Abendsegler (Landratsamt Tübingen 2015). Voraussetzung hierfür 

ist das Vorhandensein entsprechender Quartiere wie beispielsweise Höhlen im Dachstuhl und 

Spalten hinter Verschalungen. Sommerquartiere oder Tagesverstecke an der Fassade am Ge-

bäude im Plangebiet können nicht vollständig ausgeschlossen werden (s. Abb. 5 und 6). Im 

Zuge der Bebauungsplanänderung sind allerdings keine baulichen Veränderungen an der Fas-

sade vorgesehen, sodass eventuelle Quartiere nicht gefährdet sind.  Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatschG sind dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 
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Im nördlichen Eingriffsbereich konnten keine Habitatstrukturen (Rindenschuppen an abster-

benden und abgestorbenen Bäumen) nachgewiesen werden. 

 

Die Beseitigung von Nahrungsräumen fällt nur dann unter die Verbotstatbestände, wenn es 

sich um essenzielle Nahrungshabitate handelt. Aufgrund der Größe der Wiese und der kleinen 

Fläche, die versiegelt werden soll, handelt es sich hierbei nicht um ein essenziellen Nahrungs-

habitat. 

Um eine Beeinträchtigung plangebietsinterner sowie angrenzender Lebensstätten wie bei-

spielsweise die im Osten angrenzende Wiese auf Grund veränderter Beleuchtungsverhältnisse 

im Plangebiet auszuschließen, sollten die Beleuchtungsmittel fledermausfreundlich gestaltet 

werden (vgl. Kap. 5.2). 

Es können baubedingt Störungen im Zuge der Bauarbeiten auftreten und sich temporäre und 

lokale Beunruhigungseffekte auf die lokale Fledermaus-Population ergeben.  

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen 

demzufolge Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kap. 5.3). 

Des Weiteren wird eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise von Fassaden-

nestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatzangebots emp-

fohlen. Informationen dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-am-

haus.de/ abgerufen werden.  

 

4.3 Reptilien 

Es ist nicht auszuschließen, dass die nicht einsehbaren Gartenflächen ein Lebensraum für die 

streng geschützte Mauereidechse (Podarcis muralis) darstellen (s. Abb. 6). Mauereidechsen 

bevorzugen trocken-warme, offene Standorte und anthropogen geprägte Sekundärlebens-

räume (LAUFER et al. 2007, LAUFER 1999, LAUFER 2014). Infolge der Erweiterung der Baufens-

ter müssen höchstwahrscheinlich bisherige Strukturen in der Gartenfläche geräumt werden. 

Demzufolge sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

Da es ausreichend Lebensräume im Umfeld gibt (insbesondere Gärten), in welche die Tiere 

abwandern können, sind keine vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

Um das Eintreten von Verbotsbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen, müssen Ver-

meidungsmaßnahmen umgesetzt werden (vgl. Kap. 5.4). 

 

5 Maßnahmen 

5.1 Vögel – Vermeidungsmaßnahmen 

Für die Artengruppe Vögel sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen: 
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• Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, 

Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu entfernenden Gehöl-

ze ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also im Zeitraum von Anfang Oktober 

bis Ende Februar (01.10. – 28./ 29.02.), entfernt werden.  

• Des Weiteren wird eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise von Fas-

sadennestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatz-

angebots empfohlen. Informationen dazu können auf der Internetseite 

http://www.artenschutz-am-haus.de/ abgerufen werden.  

 
5.2 Fledermäuse – Vermeidungsmaßnahmen 

Für die Artengruppe Fledermäuse sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen:  

• Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verletzung/Tötung, 

Störung und Schädigung) zu vermeiden, sollten die durch die Planung wegfallenden 

Gehölze und Gebäude ausschließlich in den Wintermonaten von November bis Februar 

(01.11. – 28./29.02.) entfernt werden.  

• Sollten Gehölzrodungen und Gebäudeabrisse zu einem Zeitpunkt stattfinden, der nicht 

die Wintermonate November bis Februar (01.11. – 28./29.02.) abdeckt, muss das Ein-

griffsgebiet unmittelbar vor der Gehölzrodung durch einen Artenschutz-

Sachverständigen auf Fledermausbesatz kontrolliert werden. Sollten hierbei Fleder-

mäuse nachgewiesen werden, sind die Rodungsarbeiten umgehend einzustellen und 

das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

• Nächtliche Bauarbeiten sollten möglichst vermieden werden. Sind nächtliche Beleuch-

tungen im Bereich der Baumaßnahmen nicht zu vermeiden, muss eine fledermaus-

freundliche Beleuchtung angebracht werden. Bei der Beleuchtung des Plangebietes 

sind fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtungsmittel (z.B. staubdichte Natri-

umdampflampen und warmweiße LEDs mit warmweißer Farbtemperatur bis max. 

3000 Kelvin ohne UV-Anteil mit Lichtspektrum um 590 nm) zu wählen. Die Leuchtge-

häuse müssen gegen das Eindringen von Insekten geschützt sein, die Oberflächentem-

peratur darf 60°C nicht überschreiten. Die Beleuchtung des Gebiets sollte generell, 

sowohl während der Bauzeit als auch nach Fertigstellung, auf ein Minimum reduziert 

und so gestaltet werden, dass keine Abstrahlung in die umliegenden Bereiche sowie 

nach oben erfolgt. Eine Reduktion der Beleuchtung kann z.B. durch Dimmen, Teil- und 

Vollabschaltung zu bestimmten Tages- bzw. Nachtzeiten oder den Einsatz von Bewe-

gungsmeldern erfolgen.  

 

Zusätzlich wird vom Verfasser eine bauliche Integration von Vogelnistkästen und Fledermaus-

quartieren – beispielsweise von Fassadennestern oder Einbaukästen bzw. Fassadenröhren 

oder -quartieren – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatzangebots bzw. der Quar-
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tierstrukturen empfohlen. Informationen dazu können auf der Internetseite 

http://www.artenschutz-am-haus.de/ abgerufen werden. 

 

5.3 Reptilien – Vermeidungsmaßnahmen 

Für die Artengruppe Reptilien sind folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen:  

• Um das Einwandern von Reptilien in den Eingriffsbereich zu vermeiden, müssen alle 

potenziell von Reptilien nutzbaren Versteckstrukturen frühzeitig vor Eingriffsbeginn 

und während der Aktivitätszeit der Eidechsen (April bis September) von der Fläche vor-

sichtig und manuell entfernt werden.  

• Eine Ansiedlung von Reptilien während der Bauzeit im Plangebiet muss unterbunden 

werden. Demzufolge ist während der Bauarbeiten das Neuschaffen geeigneter Habita-

te für Reptilien, wie z. B. die längerfristige Anlage von Anhäufungen wie Erdaushüben 

zu vermeiden. Zudem muss die Vegetation auf der gesamten Fläche dauerhaft kurzge-

halten werden. 

 

6 Gutachterliches Fazit 

Der Geltungsbereich liegt im Norden des Gutacher Ortsteils Bleibach und umfasst die Flurstü-

cke Nrn. 593, 52/1, 52/2 und Teile von 475.  

Das Plangebiet selbst besteht größtenteils aus Wohnbebauung mit Privatgärten sowie aus 

einer artenarmen Fettwiese. Durch das Gebiet führt der Aulebach.  Daher kann das Plangebiet 

insgesamt als naturschutzfachlich überwiegend gering- bis mittelwertige Fläche in Ortsrandla-

ge beschrieben werden. 

Für die Artengruppe Vögel ist die zeitliche Beschränkung bei Gehölzrodungen und Gebäude-

abrissen außerhalb der Vogelbrutzeit, also von Anfang Oktober bis Ende Februar (01.10. – 

28./29.02), zu beachten. Andernfalls ist eine Begutachtung durch eine artenschutz-

sachverständige Person erforderlich (s. Kap. 5.1).  

Im Hinblick auf die Artengruppe der Fledermäuse sollten Gehölze sowie Gebäude im Plange-

biet ausschließlich in den Wintermonaten von November bis Februar entfernt werden 

(01.11. – 28./29.02.), andernfalls ist eine artenschutzsachverständige Person hinzuzuziehen.  

Bei der Beleuchtung des Gebietes sind fledermausfreundliche Beleuchtungsmittel (s. Kap. 5.2) 

zu wählen. Die Beleuchtung sollte auf ein Minimum reduziert werden (s. Kap. 5.2).  

Des Weiteren wird eine bauliche Integration von Nistkästen – beispielsweise von Fassaden-

nestern oder Einbaukästen – in die neuen Gebäude zur Erhöhung des Brutplatzangebots emp-

fohlen. Informationen dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-am-

haus.de/ abgerufen werden.  
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Bezogen auf die Artengruppe Reptilien sind Vermeidungsmaßnahmen zu beachten. Die Grün-

fläche ist kurz zu halten und die Neuschaffung von Habitaten während der Bauzeit ist zu ver-

meiden (s. Kap. 5.3).   

Bei Einhaltung aller vorgeschlagenen Maßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestän-

den nach § 44 BNatSchG im Hinblick auf die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 

sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden.   
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